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1654 Januar 3 . , [Bremgarten ] B
SCHREIBEN [VON BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] AN DIE AEBTISSIN [M. BE¬

NEDIKTA KELLER] VON HERMETSCHWIL

Durch den Landläufer habe er vernommen , im Twing von Hermetschwil

stehe ihrer Ansicht nach das Recht zu gebieten und verbieten al¬

lein ihr zu , nicht aber der Landesobrigkeit . Aus diesem Grund
habe sich dann Jost Keusch von Staffeln [Gemeinde Hermetschwil ] ,

der ein Schwein nach Bremgarten gebracht und damit das Zugrecht



des Klosters verletzt habe , mit Recht geweigert , vor dem Land¬

vogt [Johann Städelin ] zu erscheinen . Er , Zurlauben , könne sich

jedoch mit ihrer Erklärung nicht zufrieden geben , besitze die

Landesobrigkeit in den Freien Aemtern doch das Mannschaftsrecht

und somit auch das Recht zu gebieten und verbieten . Er bitte sie,

den Sachverhalt genauer zu erläutern.

Konzept
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